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und des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen82, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs81; 

 2. macht sich die Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen82 zu eigen und ersucht den Generalsekretär, 
vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution ihre voll-
ständige Umsetzung sicherzustellen; 

 3. beschließt, die Geltungssdauer der Mittelbewilligung 
in ihrer Resolution 56/292 bis zum 30. Juni 2004 zu verlän-
gern; 

 4. verweist auf Ziffer 2 ihrer Resolution 56/292 und er-
sucht den Generalsekretär, die Beschaffungsstatistiken in künf-
tige Berichte aufzunehmen; 

 5. ersucht den Generalsekretär, ihr auch auf ihrer acht-
undfünfzigsten Tagung weiter gesonderte Berichte über die 
Einrichtung der strategischen Materialreserve sowie über den 
Haushalt und den Haushaltsvollzug der Versorgungsbasis der 
Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) vorzulegen. 

RESOLUTION 57/316 

Verabschiedet auf der 90. Plenarsitzung am 18. Juni 2003, ohne Abstimmung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/57/656/Add.1, Ziffer 34)83. 

57/316. Leistungen bei Tod oder Invalidität 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Mitteilungen des Generalsekretärs 
über Leistungen bei Tod oder Invalidität84 und des entspre-
chenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- 
und Haushaltsfragen85, 

 1. nimmt Kenntnis von den Mitteilungen des Generalse-
kretärs über Leistungen bei Tod oder Invalidität84; 

 2. beschließt, dass die Informationen über die Leistungen 
bei Tod oder Invalidität in Zukunft in den Überblick des allge-
meinen Berichts über Friedenssicherungseinsätze aufgenom-
men werden. 

 
82 A/57/772/Add.9, Ziffern 28-35. 
83 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Be-
richterstatter des Ausschusses vorgelegt. 
84 A/C.5/56/41 und A/C.5/57/37. 
85 A/57/772, Ziffern 137 und 138. 

RESOLUTION 57/317 

Verabschiedet auf der 90. Plenarsitzung am 18. Juni 2003, ohne Abstimmung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/57/656/Add.1, Ziffer 34)86. 

57/317. Reservefonds für Friedenssicherungsmaßnahmen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Mitteilung des Generalsekretärs über 
den Reservefonds für Friedenssicherungsmaßnahmen87 und der 
entsprechenden Berichte des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen88, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 47/217 vom 23. De-
zember 1992 über die Einrichtung des Reservefonds für Frie-
denssicherungsmaßnahmen sowie ihre Resolutionen 49/233 A 
vom 23. Dezember 1994 und 51/218 E vom 17. Juni 1997, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/290 A vom 
20. Dezember 2002 über die Einbeziehung der Schweiz und 
Timor-Lestes in den Reservefonds für Friedenssicherungsmaß-
nahmen, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) 
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der 
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu dem 
Reservefonds für Friedenssicherungsmaßnahmen per 31. De-
zember 200289; 

 2. schließt sich der Empfehlung im Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen90 an 
und ersucht den Generalsekretär, für ihre vollständige Umset-
zung zu sorgen; 

 3. beschließt, den über die genehmigte Höhe des Fonds 
von 150 Millionen US-Dollar hinausgehenden Betrag von 
33.250.000 Dollar auf den Mittelbedarf für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt für den Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis 
30. Juni 2004 anzurechnen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, die Höhe des Fonds zu 
überprüfen, sobald die strategische Materialreserve und die 

 
86 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
87 A/57/798. 
88 A/57/772, Ziffer 17; siehe auch Official Records of the General Assem-
bly, Fifty-seventh Session, Fifth Committee, 52. Sitzung (A/C.5/57/SR.52) 
und Korrigendum. 
89 ST/ADM/SER.B/600. 
90 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-seventh Session, 
Fifth Committee, 52. Sitzung (A/C.5/57/SR.52) und Korrigendum.  
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Ermächtigung zur Eingehung von Verpflichtungen im Vorgriff 
auf die Mandatserteilung vollständig eingerichtet sind, und der 
Generalversammlung auf dem zweiten Teil ihrer achtundfünf-
zigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 57/318 

Verabschiedet auf der 90. Plenarsitzung am 18. Juni 2003, ohne Abstimmung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/57/656/Add.1, Ziffer 34)91. 

57/318. Friedenssicherungs-Sonderhaushalt 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/258 vom 3. Mai 
1991, 47/218 A vom 23. Dezember 1992, 48/226 A vom 
23. Dezember 1993, 56/241 vom 24. Dezember 2001 und 
56/293 vom 27. Juni 2002, ihre Beschlüsse 48/489 vom 8. Juli 
1994, 49/469 vom 23. Dezember 1994 und 50/473 vom 
23. Dezember 1995 sowie die anderen einschlägigen Re-
solutionen der Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs "Über-
sicht über die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der 
Vereinten Nationen: Haushaltsvollzug im Zeitraum vom 1. Juli 
2001 bis 30. Juni 2002 und Haushalt für den Zeitraum vom 
1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004"92, seines Berichts über den 
Haushaltsvollzug des Friedenssicherungs-Sonderhaushalts 
während des Zeitraums vom 1. Juli 2001 bis 30. Juni 200293, 
seines Berichts über den Sonderhaushalt während des Zeit-
raums vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 200494 sowie der ent-
sprechenden Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen95, 

 sowie nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs 
über die Erfahrung mit örtlichen Ermittlern96 und über die 
durchgängige Integration der Gleichstellungsperspektive in die 
friedenssichernden Tätigkeiten97 sowie der genannten Berichte 
des Beratenden Ausschusses, speziell der Ziffern 86 bis 95 des 
ersten Berichts98 betreffend örtliche Ermittler und Rechnungs-
prüfer sowie Ziffer 31 des zweiten Berichts99 betreffend die 
durchgängige Integration der Gleichstellungsperspektive in die 
friedenssichernden Tätigkeiten, 

 
91 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
92 A/57/723. 
93 A/57/725. 
94 A/57/732. 
95 A/57/772 und A/57/776. 
96 A/57/494. 
97 A/57/731. 
98 A/57/772. 
99 A/57/776. 

 in Anbetracht dessen, wie wichtig es ist, dass die Vereinten 
Nationen nach Verabschiedung einer entsprechenden Resolu-
tion durch den Sicherheitsrat reagieren und rasch einen Frie-
denssicherungseinsatz dislozieren können, und zwar innerhalb 
von dreißig Tagen bei traditionellen Friedenssicherungseinsät-
zen und von neunzig Tagen bei komplexen Friedenssicherungs-
einsätzen, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass es notwendig ist, Frie-
denssicherungseinsätzen in allen Phasen, einschließlich der 
Phase ihrer Liquidation und Beendigung, angemessene Unter-
stützung zu gewähren, 

 eingedenk dessen, dass der Umfang des Sonderhaushalts im 
Großen und Ganzen den Mandaten, der Anzahl, der Größe und 
der Komplexität der Friedenssicherungsmissionen angemessen 
sein sollte, 

 1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalsekre-
tärs über die Finanzierung des Friedenssicherungs-Sonder-
haushalts100; 

 2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Erfahrung mit örtlichen Ermittlern96; 

 3. nimmt ferner Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs über die durchgängige Integration der Gleichstel-
lungsperspektive in die friedenssichernden Tätigkeiten97; 

 4. erklärt erneut, dass die Verwaltung und das Finanz-
management von Friedenssicherungseinsätzen wirksam und ef-
fizient sein müssen, und fordert den Generalsekretär nach-
drücklich auf, auch weiterhin Maßnahmen zur Steigerung der 
Produktivität und Effizienz des Sonderhaushalts aufzuzeigen; 

 5. bekräftigt, dass die zentrale Unterstützung der Frie-
denssicherungseinsätze ausreichende Finanzmittel erfordert 
und dass dieser Mittelbedarf im Rahmen der Haushaltsanträge 
für den Sonderhaushalt umfassend begründet werden muss; 

 6. macht sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution die Schlussfolgerungen und Empfehlungen in den 
entsprechenden Ziffern der Berichte des Beratenden Ausschus-
ses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen101 zu eigen; 

 7. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis 
30. Juni 2004 den in dem laufenden Zeitraum vom 1. Juli 2002 
bis 30. Juni 2003 verwendeten, in Ziffer 3 ihrer Resolution 
50/221 B vom 7. Juni 1996 bewilligten Finanzierungsmecha-
nismus für den Sonderhaushalt beizubehalten; 

 8. erklärt erneut, dass der Generalsekretär sicherstellen 
muss, dass die Delegation von Befugnissen an die Sekretariats-
Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze und die Feld-
 
100 A/57/725 und A/57/732. 
101 A/57/772, Ziffern 86-95, und A/57/776, Ziffern 30 und 31. 




